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Teilbebauungsplan "Unter dem Eisenffipf ", Änderungsplan lll, der Stadt WôJfstein

1. Allgemeines:

Der Stadt rat Wolfstein hat in seiner Sitzung am 14.10.1987 beschlosçen, den
rechtsverbindlichen Änderungsplan ll mit Erweiterung zum Teílbebauungsplan
rrunter dem Eisenknopf", genehmigt mit Verfügung der Bezirksregierung
Rheinhessen-Pfalz vom 17.April 1974, Az.: 405-03-Ku-Wolfstein 4 b, dahingehend
zu ändern, daßtauf dem Grundstück, Flurstück-Nr. 2069 ein Wohnhaus und auf
den Grundstück'en, Flurstücke-Nr. 2070 und 2270166 fünf Garagen planungsrecht-
lich und bauordnungsrechtlich zulässig sein sollen und'daß der noch nicht aus-
gebaute Wendeplatz an anderer Stelle vorgesehen werden soll.

2. Erf ordernis der Planauf stellung

Die Planaufstellung wird erforderlich, weil durch die vorgesehene Verbesserung
der Verkehrssituation der Ortsstraße ilAm Eisenknopfn der im Bebauungsgebiet
g,:plante Wendeplatz entfallen und nunmehr an anderer Stelle im Bereich des
Grundstückes, Flurstück-N r. 2070, ausgewiesen werden soll.
Außerdem sollen auf dem Flurstück-Nr.2069 ein Wofrnhaus und auf den Flur-
stücken Nr. 2070 und 227Q166 fünf Gemeinschaftsgaragen errichtet werden.

Die vorgenannten Bauvorhaben stehen im Widerspruch zum rechtsverbindlichen
Bebauungsplan'tUnter dem Eisenknopf", Anderungsplan ll mit Erweiterung vom
17 .4.197 4.

Die vorgesehenen Baustandorte für die Garagen und das Wohnhaus sind ganz
oder teilweise als öffentliche Verkehrsflächen ausgewiesen. Damit die er-
forderlichen Genehmigungen für die Bauvorhaben erteilt werden können, sind
die planungsrechtlichen Voraussetzungen durch Änderung des Bebauungsplanes
nach dem BauGB zu schaffen.

3. Geltungsbereich und Flächen g röße

Der räumliche Geltungsbereich dieses Eebaqungspìanes (Änderungsplan lll)
umfaßt die Grundstücke, Flurstücke-Nr.. 2066/5, 2069, 2070, 2070/1,.2096 (leilttäcne
Ortsstraße I'Am Eisenknopf 'r) und 2270/66 mit einer Flächengröße von 0,12 ha,
auf der ausgewiesen sind: 

I

-Wendeplatz 
"

-5 Gemeinschaftsgaragen i :

-1 Wohnhaus I

-öffentliche Grünflächen
-Parkp I ätze

4. Übereínstimmun mit den Zielen des ionalen Raumordnun I anes der
a ererc un I äch ungsp anes

Der Bebauungsplan ist in Übereinstimmung mit den Zielen des regionalen Raum-
ordnungsplanes Westpfalz sowie der Nahbereichsuntersuchung fijr die Verbands-
gemeinde Wolfstein und des daraus entwickelten und seit 5.12.1985 rechtsver-
bindlichen gemeinsamen Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Wolfstein
ausgearbeitet worden.
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5. Ordnung des Grund und Bodels
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6.E rschl i e des B ebiet es
lleitungen im Bebauungsgebiet

Seit Jahren s¡ nd be reits die Wasser- und Kana

Der WendePl atz soll zur gegebenen Zeit hergestellt werden' Die Baukosten
verlegt und d ie Straße ausgebaut'

f ca. 10 .ooo,-- D M ermittelt' Der Betrag w ird
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